
PRAXISNAVIGATION
 Der Weg zum Rentenmillionär mit der eigenen Praxis führt mit 

dem GebüH weg von Preisen, die unter denen von Prostituierten 
liegen.



AUSBILDUNG ZUM ABRECHNUNGSPROFI-
GEBÜH



30 % IN 3 MONATEN

Heilpraktiker (sekt. HP`s) & Osteopathen

Michael Kothe M.Sc. Ost. D.O.



ZIEL

Du wirst heute ein 
konkretes Umsatzziel 

für die nächsten 
Monate setzen!

Du wirst wissen, wie 
Du diesen Weg gehen 

kannst.



MEIN ZIEL

Euch dazu verhelfen, mit 
Eurer Praxis eine Familie 
ernähren zu können und 
damit  eine Rente zu 
erwirtschaften.



WAS BRAUCHST DU DAZU?

…nur dieses Webinar



…UND EINE TRANSFORMATION

Vom 
verlängerten Arm 

des Erstatters

Zum 
eigenständigen 
Unternehmer



CHRISTOPHER KREISSIG



HÄUFIGE FEHLER

Dokumentation 
ist nicht wichtig

Abrechnung 
nach Erstattung



RICHTIG IST…

 Transparente Dokumentation als Beweismittel

 Gespiegelte Rechnungsstellung (Kontrollpflicht des 
Patienten)

 Erstattung als Unterstützung

 O-Ton Sylvia: „Ah, jetzt erkenne ich meine eigene 
Behandlung.“



HÄUFIGE FEHLER

Mehr Patienten



LÖSUNG
Exakte und transparente Abrechnung, der tatsächlichen

Leistung.



BEISPIEL MEHR PATIENTEN
Hausbesuchpraxis Steffi vs. Elena (Unklarheit)



GRUNDLAGEN DER  
ABRECHNUNG

Freiheit 
(Umsatzsteuerpflichtig/Umsatzsteuerbefreit)

Wesen des fraglichen Umsatzes

Wirtschaftlich für Erstatter (GebüH-Sätze!)

Wirtschaftlich für Leistungserbringer (GebüH-
Sätze?)



MACHEN!
Warum klappt es dennoch nicht?



WAS FEHLT?

Anleitung (Roter Faden & Abkürzung)

Kein Partner bei der Transformation

Kein passendes Umfeld



DESWEGEN 
„AUSBILDUNG 
ABRECHNUNGSPROFI-
GEBÜH“

 https://myablefy.com/s/med
otrain/online-kurs-
abrechnungsprofi-gebueh-
d55420e7



DU BIST NOCH UNSICHER?



REALITÄT

 Die Bedürfnisse, dem Patienten helfen zu wollen
überwiegen.

 Aufopferung in leidenschaftlicher Hinsicht.

 Das führt zu zeitlichen Problemen, da Patient an 
Patient terminiert ist.

 Der Patientenschutz bleibt oft auf der Strecke
(Dokumentation).

 Die Abrechnung wird zur lästigen Pflicht.

 Die Erstattung trägt der Patient zusätzlich in die 
Behandlung rein.



MEINE VISION

 Deine Bedürfnisse sind gleichgroß.

 Sei entspannt bei der Arbeit. Habe Pausen.

 Dokumentation & Rechnungsstellung ist Teil Deiner
Behandlung, wie Hände waschen.

 Deine Erläuterungen erzeugen Transparenz durch die 
Abrechnungspositionen und dadurch Transparenz & 
Verständnis bei Deinem Patienten.

 Erstattung ist eine tolle Kostenminimierung für den 
Patienten!



DIE BASIS: TRANSPARENZ

 Beschreibe einen Aufbauplan eines 
Möbelstücks

 Du benutzt Abkürzungen (z.B. für 
Schrauben)

 Du benutzt Erklärungen zur 
Darstellung oder Videos

 Beschreibe, dass was Du behandelt 
hast.

 Du benutzt Abkürzungen für 
anatomische Bezeichnungen

 Du benutzt Verfahrensverzeichnisse 
für Techniken



BEHANDLUNGSABLAUF:

 Anamnese 
 Befragung zum Grund des Besuchs, Abklärung des Hintergrunds und der DD

 Inspektion 
 Untersuchung von Statik, Haut, Behaarung, Blick, etc. 

 dient der groben Orientierung

 Befund 
 Tests 

 dienen der feinen Orientierung

 Behandlung 
 Aufgrund der Diagnose (Ergebnis von Anamnese, Inspektion u. Befund)

 Evtl. Beratung

 Dokumentation/Abrechnung 
 Belege des Handelns sowie deren Begründung 



ABRECHNUNG 
IST EINE 

KONSEQUENZ!

 Diagnose begründet Behandlung.

 Das Abrechnen, was (Verzeichnis) & wie oft (Anzahl) behandelt 
wurde und wie intensiv die Behandlung war (Faktor).

Eine Behandlung ist eine Partnerschaft und KEINE 
Dreiecksbeziehung!



WAS WOLLT IHR 
ABRECHNEN?

 Eure Therapien



GEBÜH BBHV –
ALLG. LEISTUNGEN

Nummer Leistungsbeschreibung 
vereinbarter 
Höchstbetrag 

1 – 10 Allgemeine Leistungen 
1 Für die eingehende, das gewöhnliche Maß übersteigende 

Untersuchung 
12,50 € 

2a Erhebung der homöopathischen Erstanamnese mit einer Mindestdauer 
von einer Stunde je Behandlungsfall 

80,00 € 

2b Durchführung des vollständigen Krankenexamens mit Repertorisation 
nach den Regeln der klassischen Homöopathie 
Anmerkung: Die Leistung nach Nummer 2b ist in einer Sitzung nur 
einmal und innerhalb von sechs Monaten höchstens dreimal 
berechnungsfähig. 

35,00 € 

3 Kurze Information, auch mittels Fernsprecher, oder Ausstellung einer 
Wiederholungsverordnung, als einzige Leistung pro Inanspruchnahme 
der Heilpraktikerin/des Heilpraktikers 

3,00 € 

4 Eingehende Beratung, die das gewöhnliche Maß übersteigt, von 
mindestens 15 Minuten Dauer, gegebenenfalls einschließlich einer 
Untersuchung 
Anmerkung: Eine Leistung nach Nummer 4 ist nur als alleinige 
Leistung oder im Zusammenhang mit einer Leistung nach Nummer 1 
oder Nummer 17.1 beihilfefähig. 

18,50 € 

5 Beratung, auch mittels Fernsprecher, gegebenenfalls, einschließlich 
einer kurzen Untersuchung 
Anmerkung: Eine Leistung nach Nummer 5 ist nur einmal pro 
Behandlungsfall neben einer anderen Leistung beihilfefähig. 

9,00 € 

 



GEBÜH BBHV –
ALLG. LEISTUNGEN 

6 Für die gleichen Leistungen wie unter Nummer 5, jedoch außerhalb der normalen 
Sprechstundenzeit 

13,00 
€ 

7 Für die gleichen Leistungen wie unter Nummer 5, jedoch bei Nacht, zwischen 20 
und 7 Uhr 

18,00 
€ 

8 Für die gleichen Leistungen wie unter Nummer 5, jedoch sonn- und feiertags 
Anmerkung: Als allgemeine Sprechstunde gilt die durch Aushang festgesetzte Zeit, 
selbst wenn sie nach 20 Uhr festgesetzt ist. Eine Berechnung des Honorars nach 
den Nummern 6 bis 8 kann also nur dann erfolgen, wenn die Beratung außerhalb 
der festgesetzten Zeiten stattfand und der Patient nicht schon vor Ablauf derselben 
im Wartezimmer anwesend war. Ebenso können für Sonn- und Feiertage nicht die 
dafür vorgesehenen erhöhten Honorare zur Berechnung kommen, wenn der 
Heilpraktiker gewohnheitsmäßig an Sonn- und Feiertagen Sprechstunden hält. 

20,00 
€ 

9 Hausbesuch einschließlich Beratung 
9.1 bei Tag 24,00 

€ 
9.2 in dringenden Fällen (Eilbesuch, sofort ausgeführt) 26,00 

€ 
9.3 bei Nacht und an Sonn- und Feiertagen 29,00 

€ 
10 Nebengebühren für Hausbesuche 
10.1 für jede angefangene Stunde bei Tag bis zu 2 km Entfernung zwischen Praxis- und 

Besuchsort 
4,00 

€ 
10.2 für jede angefangene Stunde bei Nacht bis zu 2 km Entfernung zwischen Praxis- 

und Besuchsort 
8,00 

€ 
 



GEBÜH BBHV –
ALLG. LEISTUNGEN

10.5 für jeden zurückgelegten km bei Tag von 2 bis 25 km Entfernung zwischen 
Praxis- und Besuchsort 

1,00 
€ 

10.6 für jeden zurückgelegten km bei Nacht von 2 bis 25 km Entfernung zwischen 
Praxis- und Besuchsort 

2,00 
€ 

10.7 Handelt es sich um einen Fernbesuch von über 25 km Entfernung zwischen 
Praxis- und Besuchsort, so können pro Kilometer an Reisekosten in Anrechnung 
gebracht werden. 
Anmerkung: Die Wegkilometer werden nach dem jeweils günstigsten benutzbaren 
Fahrtweg berechnet. Besucht der Heilpraktiker mehrere Patienten bei einer 
Besuchsfahrt, werden die Fahrtkosten entsprechend aufgeteilt. 

0,20 
€ 

10.8 Handelt es sich bei einem Krankenbesuch um eine Reise, welche länger als 6 
Stunden dauert, so kann die Heilpraktikerin/der Heilpraktiker anstelle des 
Wegegeldes die tatsächlich entstandenen Reisekosten in Abrechnung bringen und 
außerdem für den Zeitaufwand pro Stunde Reisezeit berechnen. Die Patientin bzw. 
der Patient ist hiervon vorher in Kenntnis zu setzen. 

16,00 
€ 

 



GEBÜH BBHV
BESCHEINGUNG

11 Schriftliche Auslassungen und Krankheitsbescheinigungen 
11.1 Kurze Krankheitsbescheinigung oder Brief im Interesse der Patientin/des 

Patienten 
5,00 

€ 

11.2 

Ausführlicher 
Krankheitsbericht oder 
Gutachten 
(DIN A4 engzeilig 
maschinengeschrieben) 

Ausführlicher schriftlicher Krankheits- und 
Befundbericht (einschließlich Angaben zur Anamnese, 
zu den Befunden, zur epikritischen Bewertung und 
gegebenenfalls zur Therapie) 

15,00 
€ 

Schriftliche gutachterliche Äußerung 16,00 
€ 

11.3 Individuell angefertigter schriftlicher Diätplan bei Ernährungs- und 
Stoffwechselerkrankungen 

8,00 
€ 

12 Chemisch-physikalische Untersuchungen 
12.1 Harnuntersuchungen qualitativ mittels Verwendung eines 

Mehrfachreagenzträgers (Teststreifen) durch visuellen Farbvergleich 
Anmerkung: Die einfache qualitative Untersuchung auf Zucker und Eiweiß sowie 
die Bestimmung des ph-Wertes und des spezifischen Gewichtes sind nicht 
berechnungsfähig. 

3,00 
€ 

12.2 Harnuntersuchung quantitativ (es ist anzugeben, auf welchen Stoff untersucht 
wurde, zum Beispiel Zucker usw.) 

4,00 
€ 

12.4 Harnuntersuchung, nur Sediment 4,00 
€ 

12.7 Blutstatus (nicht neben den Nummern 12.9, 12.10, 12.11) 10,00 
€ 

12.8 Blutzuckerbestimmung 2,00 
€ 

12.9 Hämoglobinbestimmung 3,00 
€ 

12.10 Differenzierung des gefärbten Blutausstriches 6,00 
€ 

12.11 
Zählung der Leuko- und 
Erythrozyten 

Erythrozytenzahl und/oder Hämatokrit und/oder 
Hämoglobin und/oder mittleres Zellvolumen (MCV) 
und die errechneten Kenngrößen (zum Beispiel MCH, 
MCHC) und die Erythrozytenverteilungskurve 
und/oder Leukozytenzahl und/oder Thrombozytenzahl 

3,00 
€ 

Differenzierung der Leukozyten, elektronisch-
zytometrisch, zytochemisch-zytometrisch oder mittels 
mechanisierter Mustererkennung (Bildanalyse) 

1,00 
€ 

 



GEBÜH BBHV

UNTERSUCHUNG

12.12 Blutkörperchen-Senkungsgeschwindigkeit einschl. Blutentnahme 3,00 
€ 

12.13 Einfache mikroskopische und/oder chemische Untersuchungen von 
Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen auch mit einfachen oder schwierigen 
Färbeverfahren sowie Dunkelfeld, pro Untersuchung 
Anmerkung: Die Art der Untersuchung ist anzugeben. 

6,00 
€ 

12.14 Aufwendige Chemogramme von Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen je 
nach Umfang pro Einzeluntersuchung 
Anmerkung: Die Art der Untersuchung ist anzugeben. 

7,00 
€ 

13 Sonstige Untersuchungen 
13.1 Sonstige Untersuchungen unter Zuhilfenahme spezieller Apparaturen oder 

Färbeverfahren besonders schwieriger Art, zum Beispiel ph-Messungen im 
strömenden Blut oder Untersuchungen nach v. Bremer, Enderlein usw. 
Anmerkung: Die Art der Untersuchung ist anzugeben. 

6,00 
€ 

14 Spezielle Untersuchungen 
14.1 Binokulare mikroskopische Untersuchung des Augenvordergrundes 

Anmerkung: Eine Leistung nach Nummer 14.1 kann nicht neben einer Leistung 
nach Nummer 1 oder Nummer 4 berechnet werden. Leistungen nach den 
Nummern 14.1 und 14.2 können nicht nebeneinander berechnet werden. 

8,00 
€ 

14.2 Binokulare Spiegelung des Augenhintergrundes 
Anmerkung: Eine Leistung nach Nummer 14.1 kann nicht neben einer Leistung 
nach Nummer 1 oder Nummer 4 berechnet werden. Leistungen nach den 
Nummern 14.1 und 14.2 können nicht nebeneinander berechnet werden. 

8,00 
€ 

14.3 Grundumsatzbestimmung nach Read 5,00 
€ 

14.4 Grundumsatzbestimmung mit Hilfe der Atemgasuntersuchung 20,00 
€ 

14.5 Prüfung der Lungenkapazität (Spirometrische Untersuchung) 7,00 
€ 

14.6 Elektrokardiogramm mit Phonokardiogramm und Ergometrie, vollständiges 
Programm 

41,00 
€ 

14.7 Elektrokardiogramm mit Standardableitungen, Goldbergerableitungen, Nehbsche 
Ableitungen, Brustwandableitungen 

14,00 
€ 

14.8 Oszillogramm-Methoden 11,00 
€ 

14.9 Spezielle Herz-Kreislauf-Untersuchungen 
Anmerkung: Nicht neben Nummer 1 oder Nummer 4 berechenbar. 

8,00 
€ 

14.10 Ultraschall-Gefäßdoppler-Untersuchung zu peripheren Venendruck-/ oder 
Strömungsmessungen 

9,00 
€ 

 



GEBÜH BBHV –
SPEZ. 

BEHANDLUNGEN

17 Neurologische Untersuchungen 
17.1 Neurologische Untersuchung 21,00 

€ 
18 – 
23 

Spezielle Behandlungen 

20 Atemtherapie, Massagen 
20.1 Atemtherapeutische Behandlungsverfahren 8,00 € 
20.2 Nervenpunktmassage nach Cornelius, Aurelius u. a., Spezialnervenmassage 6,00 € 
20.3 Bindegewebsmassage 6,00 € 
20.4 Teilmassage (Massage einzelner Körperteile) 4,00 € 
20.5 Großmassage 6,00 € 

20.6 Sondermassagen 
Unterwasserdruckstrahlmassage (Wanneninhalt mindestens 400 
Liter, Leistung der Apparatur mindestens 4 bar) 

8,00 € 

20.6 Sondermassagen 

Massage im extramuskulären Bereich (zum Beispiel 
Bindegewebsmassage, Periostmassage, manuelle 
Lymphdrainage) 

6,00 € 

Extensionsbehandlung mit Schrägbett, Extensionstisch, 
Perlgerät 

6,00 € 

20.7 Behandlung mit physikalischen oder medicomechanischen Apparaten 6,00 € 
20.8 Einreibungen zu therapeutischen Zwecken in die Haut 4,00 € 
 



GEBÜH BBHV -
AKUPUNKTUR

21 Akupunktur 
21.1 Akupunktur einschließlich Pulsdiagnose 23,00 

€ 
21.2 Moxibustionen, Injektionen und Quaddelungen in Akupunkturpunkte 7,00 € 
22 Inhalationen 
22.1 Inhalationen, soweit sie von der Heilpraktikerin/dem Heilpraktiker mit den 

verschiedenen Apparaten in der Sprechstunde ausgeführt werden 
3,00 € 

 



GEBÜH BBHV –
BLUT, ETC. 

24 – 
30 

Blutentnahmen – Injektionen – Infusionen – Hautableitungsverfahren 

24 Eigenblut, Eigenharn 
24.1 Eigenblutinjektion 11,00 

€ 
25 Injektionen, Infusionen 
25.1 Injektion, subkutan 5,00 € 
25.2 Injektion, intramuskulär 5,00 € 
25.3 Injektion, intravenös, intraarteriell 7,00 € 
25.4 Intrakutane Reiztherapie (Quaddelbehandlung), pro Sitzung 7,00 € 
25.5 Injektion, intraartikulär 11,50 

€ 
25.6 Neural- oder segmentgezielte Injektionen nach Hunecke 11,50 

€ 
25.7 Infusion 8,00 € 
25.8 Dauertropfeninfusion 

Anmerkung: Die Beihilfefähigkeit der mit der Infusion eingebrachten 
Medikamente richtet sich nach dem Beihilferecht des jeweiligen Beihilfeträgers. 

12,50 
€ 

 



GEBÜH BBHV –
BLUT ETC.

26 Blutentnahmen 
26.1 Blutentnahme 3,00 € 
26.2 Aderlass 12,00 € 
27 Hautableitungsverfahren, Hautreizverfahren 
27.1 Setzen von Blutegeln, ggf. einschl. Verband 5,00 € 
27.2 Skarifikation der Haut 4,00 € 
27.3 Setzen von Schröpfköpfen, unblutig 5,00 € 
27.4 Setzen von Schröpfköpfen, blutig 5,00 € 
27.5 Schröpfkopfmassage einschl. Gleitmittel 5,00 € 
27.6 Anwendung großer Saugapparate für ganze Extremitäten 5,00 € 
27.7 Setzen von Fontanellen 5,00 € 
27.8 Setzen von Cantharidenblasen 5,00 € 
27.9 Reinjektion des Blaseninhaltes (aus Nummer 27.8) 5,00 € 
27.10 Anwendung von Pustulantien 5,00 € 
27.12 Biersche Stauung 5,00 € 
28 Infiltrationen 
28.1 Behandlung mittels paravertebraler Infiltration, einmalig 9,00 € 
28.2 Behandlung mittels paravertebraler Infiltration, mehrmalig 15,00 € 
29 Roedersches Verfahren 
29.1 Roedersches Behandlungs- und Mandelabsaugverfahren 5,00 € 
 



GEBÜH BBHV –
SONSTIGES & 

VERBÄNDE

30 Sonstiges 
30.1 Spülung des Ohres 5,00 € 
31 Wundversorgung, Verbände und Verwandtes 
31.1 Eröffnung eines oberflächlichen Abszesses 9,00 € 
31.2 Entfernung von Aknepusteln pro Sitzung 8,00 € 
32 Versorgung einer frischen Wunde 
32.1 bei einer kleinen Wunde 8,00 € 
32.2 bei einer größeren und verunreinigten Wunde 13,00 

€ 
33 Verbände (außer zur Wundbehandlung) 
33.1 Verbände, jedes Mal 5,00 € 
33.2 Elastische Stütz- und Pflasterverbände 7,00 € 
33.3 Kompressions- oder Zinkleimverband 

Anmerkung: Die Beihilfefähigkeit des für den Verband verbrauchten Materials 
richtet sich nach dem Beihilferecht des jeweiligen Beihilfeträgers. 

10,00 
€ 

 



GEBÜH BBHV –
CHIRO & OSTEO

34 Gelenk- und Wirbelsäulenbehandlung 
34.1 Chiropraktische Behandlung 4,00 € 
34.2 Gezielter chiropraktischer Eingriff an der Wirbelsäule 

Anmerkung: Die Leistung nach Nummer 34.2 ist nur einmal je Sitzung 
berechnungsfähig. 

17,00 
€ 

35 Osteopathische Behandlung 
35.1 des Unterkiefers 11,00 

€ 
35.2 des Schultergelenkes und der Wirbelsäule 21,00 

€ 
35.3 der Handgelenke, des Oberschenkels, des Unterschenkels, des Vorderarmes und 

der Fußgelenke 
21,00 

€ 
35.4 des Schlüsselbeins und der Kniegelenke 12,00 

€ 
35.5 des Daumens 10,00 

€ 
35.6 einzelner Finger und Zehen 10,00 

€ 
 



GEBÜH BBHV –
PHSIKALISCHE TH.

36 Hydro- und Elektrotherapie, Medizinische Bäder und sonstige hydrotherapeutische 
Anwendungen 
Anmerkung: Alle nicht aufgeführten Bäder sind nicht beihilfefähig. 

36.1 Leitung eines ansteigenden Vollbades 7,00 € 
36.2 Leitung eines ansteigenden Teilbades 4,00 € 
36.3 Spezialdarmbad (subaquales Darmbad) 13,00 € 
36.4 Kneippsche Güsse 4,00 € 
37 Elektrische Bäder und Heißluftbäder 

Anmerkung: Alle nicht aufgeführten Bäder sind nicht beihilfefähig. 
37.1 Teilheißluftbad, zum Beispiel Kopf oder Arm 3,00 € 
37.2 Ganzheißluftbad, zum Beispiel Rumpf oder Beine 5,00 € 
37.3 Heißluftbad im geschlossenen Kasten 5,00 € 
37.4 Elektrisches Vierzellenbad 4,00 € 
37.5 Elektrisches Vollbad (Stangerbad) 8,00 € 
 



GEBÜH BBHV

PHYSIKALISCHE THERAPIE

38 Spezialpackungen 
Anmerkung: Alle nicht aufgeführten Packungen sind nicht beihilfefähig. 

  

38.1 Fangopackungen 3,00 
€ 

38.2 Paraffinpackungen, örtliche 3,00 
€ 

38.3 Paraffinganzpackungen 3,00 
€ 

38.4 Kneippsche Wickel- und Ganzpackungen, Prießnitz- und Schlenzpackungen 3,00 
€ 

39 Elektro-physikalische Heilmethoden   
39.1 Einfache oder örtliche Lichtbestrahlungen 3,00 

€ 
39.2 Ganzbestrahlungen 8,00 

€ 
39.4 Faradisation, Galvanisation und verwandte Verfahren (Schwellstromgeräte) 4,00 

€ 
39.5 Anwendung der Influenzmaschine 4,00 

€ 
39.6 Anwendung von Heizsonnen (Infrarot) 4,00 

€ 
39.7 Verschorfung mit heißer Luft und heißen Dämpfen 8,00 

€ 
39.8 Behandlung mit hochgespannten Strömen, Hochfrequenzströmen in Verbindung 

mit verschiedenen Apparaten 
3,00 

€ 
39.9 Langwellenbehandlung (Diathermie), Kurzwellen- und Mikrowellenbehandlung 3,00 

€ 
39.10 Magnetfeldtherapie mit besonderen Spezialapparaten 4,00 

€ 
39.11 Elektromechanische und elektrothermische Behandlung (je nach Aufwand und 

Dauer) 
4,00 

€ 
39.12 Niederfrequente Reizstromtherapie, zum Beispiel Jono-Modulator 4,00 

€ 
39.13 Ultraschall-Behandlung 4,00 

€ 
 



GEBÜHRENVERZEICHNIS FÜR OSTEOPATHIE (GVO)



OSTEOPATHIE 
DGOM 

ANALOG GOÄ



WAS WIRD 
ABGERECHNET?

Deine Handlung!



VOR DER 
THERAPIE KOMMT 
DIE DIAGNOSE

 Wie ist das Verhältnis von 
Zeit & Können bei der 
Diagnose?

 Können: Hoch

 Preis: ?
 Hoch!

 Zeit: ?
 Gering!



WAS WIRD ABGERECHNET?

Zeit Leistung



WIE ERHÄLT MAN WERTSCHÄTZUNG?

 1. Die eigene Leistung 
kennen und definieren 
können.

 2. Meine Praxisstruktur ist 
der Funktion entsprungen.

 3. Meine Vermarktung ist 
authentisch.

Video: https://youtu.be/A-Y4KQRR3Xs



LOHNT SICH EINE EXISTENZ 
VOR DER FAMILIENGRÜNDUNG?

Beispiel Mette



VORSCHLAG

 Die Anamnese, Befunderhebung sowie die Beratung wird mit dem 
Faktor 1,5 abgerechnet, um Ihrem Wunsch nach hochwertigen 
Leistungen und unseren Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. 
Diese Leistungen sind sehr aufwendig und umfassend. Nach 
jahrzehntelanger Quellenarbeit vermitteln wir Ihnen einen 
ungewöhnlich tiefen Einblick in die funktionellen Körperabläufe. 
Darüber hinaus werden wir auf  gar keinen Fall unsere wertvolle Zeit 
für eine Kommunikation mit Ihren Kostenerstattern (Beihilfe, PKV, 
GKV) verwenden.



GEBÜH

Anatomie der Abrechnung = GebüH verstehen

Es ist wahllos empirisch zusammengesetzt und 
berücksichtigt nicht Art, Schwierigkeit & Intensität der 
Behandlung (BVerwG 2 C 61.08 vom 12.11.2009).

Die GebüH`s sind lediglich eine einseitige Empfehlung ohne 
rechtliche Bindungswirkung (Bundeskartellamt, AZ: B3-1/16-
054 v. 30.08.2016)

Jede Versicherung kalkuliert mit ihren Tarifen, die eigene 
Wirtschaftlichkeit, die nicht für andere Maktteilnehmer 
(Praxen) bindend sein kann. 

Ergo ist eine Abrechnung zu Erstattungssätzen, eines dritten, 
mir unbekannten, wirtschaftlich für diesen, aber nicht für die 
eigene Praxis!



ANATOMIE

 GebüH-Ziffern (1-39)

 Knochen: Ja

 Muskeln: Ja

 Bahnen (Gefäße, Nerven): Ja

 Organe: Kaum

 Passive Strukturen: Nein

 Therapien: Bedingt



FRAGWÜRDIGE ANATOMIE

 Vertragsbedingungen unterliegen jedoch einer Inhaltskontrolle nach den §§ 305 
ff. BGB. Insbesondere kann überprüft werden, ob der Versicherte durch diese 
Klausel unangemessen benachteiligt wird oder der Klausel die erforderliche 
Transparenz fehlt. Es sprechen gewichtige Gründe dafür, dass die genannten 
Klauseln einer rechtlichen Kontrolle nicht standhalten würden. Sie sind 
intransparent gefasst und zudem überraschend. Denn der Verbraucher wird beim 
Vertragsschluss keine zutreffende Vorstellung vom Gebührenverzeichnis für 
Heilpraktiker haben. Er wird hiermit vielmehr verbinden, dass für Heilpraktiker 
– wie bei der Ärzteschaft – eine gesetzliche Gebührenordnung bestünde, 
welche die Honorare angemessen reguliere. Er geht deshalb davon aus, dass 
eine Erstattung eines aktuellen Heilpraktikerhonorars erfolgen wird, er also eine 
Behandlung zu den Konditionen des Gebührenverzeichnisses ohne weitere 
Aufwände erlangen kann. Das Gebührenverzeichnis ist entweder rechtlich 
bedeutungslos oder ein Verstoß gegen das Kartellrecht. Es kann deshalb nicht 
Bestandteil einer rechtskonformen Versicherungsbedingung sein. (Sasse R., 
paracelsus 06.15. 46)



EXISTIERT EINE ANATOMIE?

 „Nach den Feststellungen der Berufungsgerichte spricht nichts dafür, dass 
Heilpraktikerleistungen im Jahr 2005 üblicherweise noch zu den Mindestbedingungen des 
Jahres 1985 zu erlangen gewesen waren. Dabei sei zu berücksichtigen, dass das 
Gebührenverzeichnis kein normatives Regelungswerk sei, das auf einem Gestaltungs-
und Abwägungsvorgang beruhe, sondern eine auf der Grundlage von Umfragen rein 
empirisch gewonnene Datensammlung.“ (Zusätzlich: AG München v. 28.06.17, Az. 158 C 
513/17)

 „Will der Dienstherr auch für Heilpraktikerleistungen die Angemessenheit festlegen, so 
hat er mangels einer für die Gebühren der Heilpraktiker geltenden normativen Regelung 
zu berücksichtigen, welche Aufwendungen durch die Inanspruchnahme heilpraktischer 
Leistungen Beamten regelmäßig entstehen. Dabei hat er auch, ähnlich wie die 
Gebührenordnungen für Ärzte dies vorsehen, durch Rahmenbeträge zu berücksichtigen, 
dass Kosten nach Art, Schwierigkeit und Intensität der Behandlung variieren können. 
Lassen sich brauchbare Anhaltspunkte nicht finden, wird eine Anlehnung an die 
ärztlichen Gebührenordnungen in Betracht zu ziehen sein.“ (BVerwG 2 C 61.08 vom 
12.11.2009)



VARIATIONSANATOMIE

 „Mit der 7. GWB (Wettbewerbsbeschränkung) wurde das Empfehlungsverbot 
aufgegeben. Empfehlungen zeichnen sich im Gegensatz zu Vereinbarungen, 
Beschlüssen und sonstigen abgestimmten Verhaltensweisen durch Einseitigkeit
aus. Da es sich bei der GebüH um ein Verzeichnis bloßer einseitiger Empfehlungen 
für die Honorarvereinbarungen handelt, das keine Bindungswirkung für die 
Patienten entfaltet, ist es kartellrechtlich nicht zu beanstanden.“ (AZ B3-1/16-054 v. 
30.08.2016)



ZUZAHLUNG IST ZUMUTBAR

 Die Versicherten sollen durch gesundheitsbewußte Lebensführung, durch 
frühzeitige Beteiligung an Vorsorgemaßnahmen und durch aktive Mitwirkung an 
Krankenbehandlung und Leistungen zur medizinischen Rehabilitation dazu 
beitragen, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. (SGB XI § 6, Abs. 1)

 Laut OLG Hamm 1988 ist „ aktive Mitwirkung“ auch eine Zuzahlung bei 
Abrechnung nach Bundesbeihilfeverordnung!



VARIATION 

ERSTATTUNG ABRECHNUNG



BUCH: 
ABRECHNUNGSPROFI-

GEBÜH

https://myablefy.com/s/medotrain/abrec
hnungsprofi-gebueh-erfolgreich-
abrechnen-will-gelernt-sein-sonst-ist-
die-selbstaendigkeit-eine-totgeburt-
383519e6



KUNDEN HABEN KEIN GELD

 Das ist eine Ausrede!

 Beispiel primärer & sekundärer Gesundheitsmarkt

 Wichtigkeit! (Beispiel: Kellner)

 „Die Versicherten sollen durch gesundheitsbewußte Lebensführung, durch 
frühzeitige Beteiligung an Vorsorgemaßnahmen und durch aktive Mitwirkung 
(OLG Hamm, 1988: Zuzahlung ist Beamten zuzumuten!) an Krankenbehandlung 
und Leistungen zur medizinischen Rehabilitation dazu beitragen, 
Pflegebedürftigkeit zu vermeiden.“ (§ 6 SGB XI, Abs. 1) 



ERSTATTUNG IST WIRTSCHAFTLICH FÜR…

•…“ist nicht beihilfefähig“
•…nach unseren 

wirtschaftlichen 
Möglichkeiten.

•…für die sich der Patient auf 
Grund seiner wirtschaftlichen 
Möglichkeiten entschieden 
hat.

•…“gegebenenfalls eine 
Bewertung der 
Angemessenheit vornehmen.“ 
(Verband der Privaten 
Krankenversicherung e.V., 
29.11.2016)

wir 
erstatten!

…nach unseren 
wirtschaftlichen Bedürfnissen 

(Marktgesetz, BverwG, 
Kartellamt, etc.)

…und wir 
rechnen 
unsere 

Leistungen 
ab!



UNTERNEHMENSZIELE IN DER SOZIALEN MARKTWIRTSCHAFT 
(DEUTSCHLAND): GEWINNMAXIMIERUNG

Versicherung Praxis

Ausgaben/
Erstattung

Einnahmen/Beiträge

Gewinn

Behandlungsumsatz

Löhne

Ausgaben Unternehmer
lohn



PROBLEM ERKANNT

Erstattung ist wirtschaftlich für den Erstatter!

Abrechnung nach Ersttaungssätzen ist wirtschaftlich für den 
Erstatter!

Und was ist wirtschaftlich für den Leistungserbringer?



LÖSUNGSANSATZ

 Die Bedürfnisse des 
Patienten wiegen ebenso
schwer, wie die eigenen
wirtschaftlichen
Bedürfnisse!

 Ethik & Monetik bilden ein
Äquivalent



WIE FINDET MAN HERAUS, OB PREIS 
UND LEISTUNG IM ÄQUIVALENT SIND?



WIE FINDET MAN HERAUS, OB EIN 
PKW WIRTSCHAFTLICH FÄHRT?



RÜCKLAGEN & 
RENTENVERZINSUNG

https://www.zinsen-berechnen.de/sparrechner.php



BEISPIEL
Christopher 



DAS BUCH 
ZUM THEMA

https://myablefy.com/s/medotrain/rente
nmillionaer-als-osteopath-ebook-

46d9691a



EXISTENZGRÜNDUNG VS. 
PRAXISKAUF



NACH 5 JAHREN

Praxiskauf:

 Umsatz: 750.000,-€

 Kreditwert für 400.000,-€ = 272.515,20€

Existenzgründung:

 Umsatz: 500.000,-€

 Kreditwert für 100.000,-€ = 68.128,80€

Unterschied:

 250.000,-€ mehr Umsatz beim Praxiskauf 

 204.386,40€ mehr Kreditkosten beim Praxiskauf

 Der Praxiskauf rentiert sich um 45.613,60€ !



VORTEILE DURCH PRAXISKAUF

 Der Zeitaufwand ist geringer.

 Mehr Zeit für Familie, Hobbies, usw.

 Man Glücklicher & Gesünder durch mehr 
Sicherheit.



PRAXISVERKAUF

 Ist realistisch

 Bedarf einer Vorbereitung

 Muss den Käufer 
interessieren



BEISPIEL 

Meine Praxis



ERFOLGSBILANZ



WIE ERMITTELT MAN 
DEN PRAXISWERT?

https://myablefy.com/s/medotrain/praxiswert-ermitteln-
fuer-heilpraktische-auch-sekt-hp-s-praxen-e-book-
5244902d



PRAXISVERKAUF

BEDARF STANDARDS 
(QM)

BEDARF GUTER 
FINANZEN



MEINEN TEIL DER WAAGE 
KENNE ICH NUN



WAS IST DER 
PATIENT BEREIT ZU 

ZAHLEN?



PATIENTENBEREITSCHAFT

Leistung ist gleich: Vergleich über den Preis!

Leistung ist ungleich oder nicht vergleichbar: Wertschätzung!

Ist Wertschätzung nicht vorhanden: Erstattung als Problem!



ZUM NACHDENKEN

 Der Motor eines großen Schiffs ist defekt und niemand an Bord kann ihn reparieren. Also 
beauftragt die Reederei einen Maschienenbauingenieur mit über 30 Jahren Erfahrung, den 
Fehler zu finden und zu beheben. 

 Er prüfte den Motor sehr sorgfältig und fand einen Fehler. Er holte einen kleinen Hammer
aus der Tasche, klopfte auf eine bestimmte Stelle und löste damit das Problem. Damit
hatte den Motor repariert und er konnte neu gestartet werden und das Schiff konnte 
wieder in See stechen.

 Für die Reparatur dieses großen Schiffes berechnet der Ingenieur der Reederei 20.000,-€. 
Worauf der Chef der Reederei zu toben anfing und fragte, was das soll. „“Du hast fast 
nichts getan.“ sagte er. „Du hast nur einmal mit dem Hammer auf den Motor geklopft.“

 Seine Antwort darauf war sehr einfach:“ Der Hammerschlag kostet 2,-€. UND: Ich wusste 
genau wohin und mit welchem Hammer ich wie stark schlagen musste um strategische 
Punkte zu finden. Das kostet 19.998,-€. Nicht der Hammerschlag ist entscheidend, 
sondern meine 30 Jahre Erfahrung!“



ZUM 
NACHDENKEN

 Die Anamnese, Befunderhebung sowie die Beratung 
wird mit dem Faktor 1,5 abgerechnet, um Ihrem 
Wunsch nach hochwertigen Leistungen und unseren 
Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Diese 
Leistungen sind sehr aufwendig und umfassend. Nach 
jahrzehntelanger Quellenarbeit vermitteln wir Ihnen 
einen ungewöhnlich tiefen Einblick in die 
funktionellen Körperabläufe. Darüber hinaus werden 
wir auf  gar keinen Fall unsere wertvolle Zeit für eine 
Kommunikation mit Ihren Kostenerstattern (Beihilfe, 
PKV, GKV) verwenden.



BEISPIEL ALLEINERZEIHENDE MUTTER

 Sandra



SICHERHEIT…

 Der Schweizer Soziologe Franz-Xaver Kaufmann ermittelt für den 
Begriff Sicherheit vier Bedeutungskomplexe:

• Gefahrlosigkeit

• Gewissheit

• Sorglosigkeit 

• Verlässlichkeit

Nach den sogenannten Wirtschaftswunderjahren, also nach dem 
Zweiten Weltkrieg waren, kam es zu gesteigerten 
Sicherheitsdenken. Es wuchs das „Verlangen der maximalen 
Sicherheit“, das aber gleichzeitig den Erfolg verhindert. (Boris 
Schapiro)



SICHERHEIT & TRANSPARENZ

 Fühlt sich der Patient sicher, weil er aufgeklärt wurde und Deine Behandlung 
verstanden hat (Meine erfolgreiche Praxis), folgt er Dir bei der Erstellung der 
transparenten Rechnung.

 Du wirst sehen, dass Erstattung kein Problem mehr darstellt, denn Dein Patient 
fühlt sich ernst genommen mit seinen Problemen und konnte Deine 
Erläuterungen verstehen. Die Spiegelung in Deiner Abrechnung ergibt Sinn!

 Folgt nun (und im Vorfeld im Behandlungsvertrag) die Aufklärung darüber, dass 
Du die GebüH-Ziffern verwendest, aber Deine Selbstkostenkalkulation und damit 
Wirtschaftlichkeit Deiner Existenz nicht der des Erstatters entsprechen kann, ist 
auch das für Deinen Patienten plausibel und transparent. (Beispiel: 
Rechtsanwälte)



TYPISCHER
KARIEREVERLAUF

EINER PRAXIS



BEISPIEL DAUERSTRESS
Phillip



ZIELPREIS



ZIELPREIS

https://myablefy.com/s/medotrain/
zielpreis-gebueh-870e3e40



WERBUNG



„JUST DO IT!“

Leben ist das, was passiert, während du eifrig 
dabei bist, andere Pläne zu machen (John 

Lennon)

Man muss bereit sein sich von dem Leben zu 
lösen, das man geplant hat, damit man das Leben 

findet, das auf einen wartet.



WURDE DAS IN DEINER 
AUSBILDUNG VERMITTELT?



PROBLEM VON 
WISSENSANEIGNUNG, IST 

DAS ES EINEN MENTOR 
BEDARF UM EFFEKTIV ZU 

WERDEN, WIE DER 
FAHRLEHRER VOR DER 

FÜHRERSCHEINPRÜFUNG.

 Jede Fortbildung vermittelt Wissen. Von diesem Wissen bleibt nur eine bestimmte Menge im 
Gehirn hängen:

 Beim Zuhören 20 %

 Beim Sehen: 30 %

 Beim Hören und Sehen: 50 %

 So kommt es, dass das Wissen beim Thema Abrechnung durch das Lesen von Büchern mit 30 
% hängen bleibt. Wenn man ein Webinar besucht, bleiben 20% hängen. Auf einem Seminar
wird viel darüber gesprochen, sodass bis zu 70% des Wissens hängen bleiben.

 Wenn man das sofort in die Praxis umsetzt, bleiben bis zu 90% des vermittelten Wissens 
hängen und nutzen Dir so.

 In der Praxis sieht es allerdings so aus, dass dieses Umsetzen oft an strukturellen und 
logistischen Hindernissen scheitert. Die Konsequenz ist, dass meistens weniger als 10% des 
vermittelten Wissens eines Abrechnungsseminars in die Tat umgesetzt werden.

 Durch die im Praxisalltag begleitende Ausbildung zum „Abrechnungsprofi-GebüH“ werden 
100% in 3 Monaten umgesetzt. Hieraus ergibt sich eine Steigerung des Umsatzes im Schnitt 
von 30%, weil lediglich Abläufe bei der Abrechnung transparenter gemacht werden.

 Daher kostet Dich diese Ausbildung nichts, denn Du investierst lediglich etwas Zeit und ein 
wenig Geld und hast nach 9 Monaten beides wieder amortisiert. Wenn nicht, erhältst Du 
Dein Geld zurück.



AUSREDE 1

 Du willst Dir erst einmal alles anhören und schauen, ob Du auch alleine auf 
die Erfolgsspur kommst. Was denkst Du über Patienten, die statt nach 
einem Termin bei Dir, Dich fragen, ob sie gegen ihre Symptome eine Übung 
machen können oder Globuli nehmen können?

 Nun schiebst Du das Argument vor, keine Zeit zum Telefonieren zu 
haben? Dann wirst Du auch keine Zeit haben, etwas zu lernen, um 
Dein Verhalten in der Praxis zu verändern. Wer alles immer gleich 
weiter macht, muss sich nicht wundern, dass das Ergebnis auch 
gleich bleibt! Sofern Du die Bereitschaft besitzt, Veränderungen 
vorzunehmen, um so das Ergebnis zu ändern, dann buche bitte erst 
dann ein kostenloses Erstgespräch und schreibe keine Mail oder 
Nachrichten auf social media.



AUSREDE 2

 Du hast kein Geld für eine Beratung?
 Hoffst Du das Du mir Informationen kostenlos entlocken kannst? Du kannst das 

ganze Fachwissen von mir in der Videoakademie für Praxismanagement im 
Heilpraktikerwesen bekommen. 

 Genauso, wie Du das Fachwissen für den Führerschein einfach in Bögen 
durcharbeiten musst. Willst Du allerdings Fahren lernen, brauchst Du 
Fahrstunden. Diese Praxisbegleitung für Deine individuellen Probleme biete ich 
Dir an. Das kostet Dich nichts, da Du investierst. Du investierst Zeit und Geld in 
Deine Entwicklung. Du machst so eine Fortbildung, deren Investition sich in kurzer 
Zeit amortisieren wird und nicht, wie bei Deinen anderen Fortbildungen einfach 
nur etwas kostet. Durch die Investition in das „Fahrtraining zum 
Praxisführerschein“ lernst Du sogar, wie Du die Kosten Deiner anderen 
Fortbildungen ebenfalls amortisieren kannst. Wenn Du bereit bist, über Deinen 
Invest zu reden, dann buche ein kostenloses Erstgespräch bei mir und wir finden 
garantiert eine finanziell tragbare Lösung auch für Dich.



https://myablefy.com/s/medotrain/akade
mie-fuer-praxismanagement-im-
heilpraktikerwesen-a636a1a6



EINFALLSWINKEL 
= 

AUSFALLSWINKEL



https://myablefy.com/s/medotrain/onlin
e-kurs-abrechnungsprofi-gebueh-
d55420e7



ICH FREUE MICH AUF 
EINEN 

GEMEINSAMEN WEG 
MIT DIR



WWW.MEDOTRAIN.DE


